
der 1bdesstrafe auch weiterhin zu überwachen und dabei den 
Stellungnahmen, die der Menscherm:chtsausschuß bei seiner 
Auslegung des Artikels 6 des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte abgegeben hat, sowie dem 
dnzugehörigen zweiteo Fakultativprotokoll 1$0 Rechnung zu 
trngen; 

12. ist ihr Aljffassung. daß der Sonderberichterstatte bei 
der Wahrnebmung seines Mandats auch kIlnftig von Regierun
gen, Organen der Vereinten Nationen, Sonderotganisatonen, 
regionalen zw:ischenstaatI Organisationen und nichtstaat
lichen Organisationen mit ~ beim W1I'I5Chafts
und Sozialrat sowie von medizinischen und gerichtsmedizi
nischen Sachverständigen Informationen einholen und 
entgegennehmen soll; 

13. enucht den Genera1sekretli. dem Sonderbericht
els!attel auch weiterhin jede benötigte Unterstfltzung zu 
gewIIhren und in Anbetracht der Zllm'hmenden ArbeitsIast des 
SonderberlchletsllltteIs die ihm zur Verfllgung gestellten 
personellen und mnteriellen Ressourcen im Rabmen der 
vorhandenen Mittel betrllchtJich zu erhöhen, damit er sein 
Mandat erfolgreich wahrnehmen kamt; 

14. enucht den GeneIaIsekreIIl erneut, in FIIIIen, in denen 
die in den Artikeln 6, 14 und 15 des Internationalen Paktes 
über bflIgerIiche und politische Rechte vm-gesehenen recht
lichen Mindestgarantien offenbar Dicht eingehalten werden, 
auch weiterhin sein möglichstes zu tun; 

15. enucht die Menschenrechtskommission, auf der 
Grundlage des BerIchts des SonderberiehletsllltteIs auf \hIer 
einundfünfzigsten 'Thgung Empfehlungen über geeignete 
MaBnaIunen zur Bekllmpfung und sch\ießlichen Abschaffung 
der abscheulichen Praxis summarischer oder wiUklII1icher 
Hinrichtungen abzugeben. 

94. P1enarsttt.ung 
23. Dezember 1994 

49/192. WIrksaune Förderung der ErkIIIrung tIber die 
Rechte von Personen, die natlomden oder etbnI· 
sehen, reUglösen und spraeh\lehen MInderheIten 
BIlgI!hören 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/135 vom 
18. Dezember 1992. in der sie die Erkilirung über die Rechte 
von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und 
sprachlichen Minderheiten angehören, verabschiedet hat, 
sowie auf ihre Resolutinn 48/138 vom 20. Dezember 1993. 

In dem Bewqßtseln, daß es notwendig ist, die in der 
Erkilirung festgelegten Rechte der Angehörigen von Min
derheiten wiIksnm zu fIlrdern und zu schlitzen, 

mit Genugtuung über die Resolution 1994/22 der Men
schenrechtskommission vom 1. März 1994 über die Rechte 
von Personen. die nationalen oder ethnischen, religiösen und 
sprachlichen Minderheiten angehllren". in der die Kommission 
unteI anderem den GeneraIsekretlI eISUCht hat, ihr auf \hIer 
nlIchsten 'Thgung einen analytischen BerIcht vorzulegen. 

... Resolgtion 44/128. Anlage. 

feststellend, daß die Menschenrechtsk(l!llmlssion auf \hIer 
einundfllnfzigsten 'Thgung die Resolution 1994/4 der UnteI
kommission für die Verhütung von DiskrimitIienmg und den 
Schutz von Minderheiten vom 19. August 1994143 1X'handeln 
wiId, 

im Bewqßtsein der Bestimmungen des Artikels 27 des 
InteInationalen Paktes über bflIgerliche und politische 
Rechtens belleffend die Rechte von Angehörigen ethniscber, 
religiöser oder sprachlicher Minderheiten, 

In tkr ErlcenntnIs, daß den VeIeinten Nationen beim Scbntz 
von Minderheiten eine immer wichtigere Rolle zukommt. 
indem sie unteI anderem die Erkilirung geblIhrend berücksich
tigen und verwiIk1ichen, 

mit Besorgnis dariIbeI. daß in vie\en LIIndem Streitigkeiteo 
und Konflikte belIeffend Minderheiten immer blinfiger weIden 
und sich immer mahl verscbJirfen und dabei oft mit tragischen 
Folgen veIbunden sind, 

feststellend, daß wiIksame Maßnahmen und die Schaffung 
günstige! VOI'Il'S"e!ZUngen für die FönIerung und den Schutz 
der Rechte von Angehörigen nationaler oder etbnischer, reli
giöser und sprachlicher Minderheiten, durcb welche eine 
effektive Nlchtdisktiminierung und die Gleichberechtigung 
aller gewäbr1eistet wiId, dazu beitragen, Probleme und Situa
tionen, die die Menschenrechte von Minderheiten geflUu:den. 
zu veIbindern und auf friedlichem Weg zu bereinigen, 

In ihr Erwllgung. daß die FöIderung und der Schutz der 
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiö
sen und spmch1icben Minderheiten angehören, zur politischen 
und sozialen Stsbilität und zum Frieden beitragen und in den 
Stanten. in denen solche Personen leben, das kulturelle Erbe 
der Gesellschaft als Ganzes bereichern, 

Kenntnts nehmend von der Tätigkeit des Hohen Kommis
S8IS für nationale Minderheiten der Organisation für Sicherheit 
und ZusammlWlfbeit in Europa. 

In BeIcr4JIlgung der Verpf1ichtong der Stanten, sicher
zust\lUen, daß Angehörige von Minderheiten alle Menschen
rechte und Gnmdfreiheiten ohne Diskriminierung und in vo11eI 
Gleichheit vor dem Gesetz im Einklang mit der ErkIllrung voll 
und wiIksnm ausllben köonen, 

nach BeIumdltmg des BerIchts des Genera\sekretlI1S/. 

eingedenk der Empfeblungen in Abschnitt n. Ziffern 25 bis 
27 der Erkliirung und des Aktioll8p1'Ogl'llIll von Wien'. die 
am 25. Juni 1993 von der We1tkonferenz lIbeI Menscbenrecbte 
veIabscbiedel wurden, 

1. nimmt mit Dank Kenntnts von dem Bericht des 
GeneIaIsekretlI; 

2. /orden die Staaten und die internationale Gemein
schaft nachdriickllch mif, die in der Erkilirung festgelegten 
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiö
sen und splIICblicben Minderheiten angehören, zu fIlrdern und 
zu schützen, namentlich dOIcb die ErleichteIung \hIer vollen 
Thi1babe an allen Aspekten des politischen, wiItscbaftlichen, 
sozialen, religiösen und kulturellen Lebens der Gesellschaft 

.. , A/49/41511J1d Add.\. 



sowie am wirtschaftlichen Fortschritt und an der Entwicklung 49/193. Frage des Versdlwlnd ... eJlwl....,IDSIIIi von Perso_ 
ihres Landes; 

3. fonlertdie Staaten1UlCh.drllcklich mif, gegebenenfalls 
alle erforderlichen verfassungsmil8igen. gesetzgeberisch 
administrativen und sonstigen Maßnahmen zu ergreifen, um 
die in der Erklärung enthaltenen Gnmdsilfze zu f6rdern und zu 
verwirklichen; 

4. appelliert an die Staaten, gegehenenfalls bilaterale und 
multilaterale Anstrengungen zu unternehmen, um die Rechte 
der Personen. die nationalen oder ethnischen. religiösen und 
sprachlichen Minderheiten in ihren Ländern angehören. im 
Einklang mit der Erklärung ZU schützen; 

5. fonlert die Menschenrechtslrommission mif, vorrangig 
Mittel und Wege zu prUfen, um die in der Erklärung festgeleg
ten Rechte der Angehörigen von Minderheiten wirksam zu 
fördern und zu schützen; 

6. fonlert den Generalsekretär mif, dmch das 
Sekretariats-Zentrom fOr Menschenrechte auf Antrag inter
essierter Regierungen im Rahmen des Programms fOr Beraten
de Dienste und technische HiIfe des Zentrums die Dienste von 
Sachverständigen fOr Minderheitsfragen und Menscbenrebhte 
und fOr die Verhütung und Lösung von Stteitigkeiten zur 
Verfügung zu steIlen. die bei bestehenden oder sich abzeich
nenden Situationen in Verbindung mit Minderheiten behilflich 
sein können; 

7. ersucht den Generalsekretär, im Zuge der Durch
führung dieser Resolution im Rahmen der vorhnndenen Mittel 
Human- und Finanzressource fOr die Beratenden Dienste und 
die technische HiIfe des Zentrums fOr Menschenrechte bereit
zustellen; 

8. fonlert den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen 
fOr Menschenrechte mif, im Rahmen seines Mandats die 
Verwirklichung der in der Erklärung enthaltenen Gnmd!!litze 
zu f6rdern und zu diesem Zweck auch weiterhin einen Dialog 
mit den betreffenden Regierungen zu fIIhren; 

9. legt allen VertragsOIganen sowie den Sonderbeauf
tragten. Sonderberichterstattern und Arbeitsgruppen der 
Menschenrechtskommission und der Unterkrnnmission fOr die 
Verhütung von Diskriminierung und den Sehntz von Min
derheiten eindrlngUch nahe, der Förderung und dem Sehntz 
der Rechte der Angehörigen von Minderheiten im Rahmen 
ihres jeweiligen Mandats gebührende Beachbmg zu schenken; 

10. bittet den Generalsekretllr, auch weiterhin Informatio
nen über die Erklärung zu verbreiten und zur Fötderung des 
Verständnisses derselben beizutragen; 

11. ennuttgtdie zwischenstaatiichen und nichtstaatlichen 
Organisationen. auch weiterhin zur Förderung und zum Schutz 
der Rechte von Personen beizutragen, die nationalen oder eth
nischen. reIigiösen und sp1'IICblichen Minderheiten angehören; 

12. fonlert die Staaten und den Generalsekretär mif, der 
Erklärung in den AusbiIdungsprogrammen fOr Amtstriiger 
gebührend Rechnung zu !ragen; 

13. ersucht den GeneraIsekretlI, der Generalversammlung 
auf ihrer ffInfzigsten 'Thgung unter dem Pnnkt "Menschen
recbtsftagen" über die DurchfOhrung dieser Resolution Bericht 
zu erstatten. 

94. Plenarsltl.ung 
23. Dezember 1994 

Die Generalverstl1lll1llung, 

In Bekriiftigrmg der nach der Charta der Vereinten Natio
nen.lnsbesondere deren ArtikeI 55, besIehenden Vmpflichbmg 
der Staaten, die allgemeine Achtung und Einhaltnng der 
Me~hte und Grundfreiheiten zu fOrdern, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 33/173 vorn 20. Dezem
ber 1978 ilber verschwundene Personen sowie ihre Resolutio
nen461125 vorn 17. Pewnber 1991 und 47/132 vorn 18. De
zember 1992 über die Frage des Verschwindenlassens, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/133 vorn 
18. Dezember 1992, mit der sie die ErkIllnmg ilber den Schutz 
aller Personen vor dem Verschwindenlassen als ein Grund
satzkatalog fOr alle Sblaten verkfIndet hat, 

betonend, daß die Weltkonferenz ilber Menschenrechte in 
der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien die 
Verabschied.mg der ErkIllnmg ilber den Schutz aller Personen 
vor dem Versehwindenl!l!!sen begril8t und die Staaten aufgeru
fen hat, wirksame Oesetzge.bungs-, VerwaItungs... gerichtliche 
und sonstige Maßnahmen zu eqpeifen. um Akte des Ver
schwindenlassens von Personen zu verbindern. abzusteUen und 
zu bestrafen .... 

feststellend, daß die Arbeitsgruppe zur Frage des Ver
schwindenlassens von Personen die Verabschiedung der 
ErldlIrwtg fOr die erfreulichste Entwicklung hlIlt, die sich seit 
ihrer Einsetnmg bei den Bemühungen nm die Bekiimpfung des 
Versehwindenlassens zugetragen hat, inshesondete da darin 
anerkannt wird, daß die systematische Praxis derartiger 
Handlungen einem Verbrechen gegen die MenschHchkeit 
gleichkommt, 

ihrer Besorgnis Ausdruck verleihend darüber. daß der 
ArheiIsgruppe zufolge die Praxis einer Reihe von Staaten der 
Erk\lirUng möglicherweise zuwiderläuft, 

Ilberzeugt von der Notwendigkeit, die Bestimmungen der 
Resolution 33/173 und der anderen einschlligigen Resolutionen 
der Vereinten Nationen zur Frage verschwundener Personen 
auch weiterhin anzuwenden. mit dem Ziel, Lösungen fOr die 
FIUIe verschwundener Personen zu finden und das Ver
schwindenlasseu abzuschaffen. unter geblIbrender Berücksich
tigung der ErkIIIrung, 

suwie davon ilberzeugt. daß weitere Anstrengungen zur 
besseren BekannbDSchung und zur Förderuog der Achtung der 
Erklärung geboten sind, 

fJIIleftt besotgt darfIber. daß die Praxis des Versehwinden-
1assens in der Welt noch immer vorkommt, 

besotgt ilber die zunehmende Zahl von Berichten über die 
Drangsalierung, MiBbaruUl1IIg und Einschüchterung von Zeu
gen des Versehwindenlassens beziehungsweise von Angehöri
gen verschwundener Personen, 

eingedenk der Resolution 1994/39 der Menschenrechts
kommisdon vorn 4. MIlIz 199432

• 

1. bekrtIftlgt. daß jedes Versehwindenl_ von Perso
nen ein Verstoß gegen die Menschenwötde und eine schwere 
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